Individuelle Netzentgelte nach §19 Abs. 2 S. 1 StromNEV
- Kalenderjahr 2025 -

Netzkunden mit atypischen Verbrauchsverhalten kdnnen nach §19 Abs. 2 Satz 1 der

Stromnetzentgeltverordnung ein Sonderentgelt fur die Netznutzung beantragen
Hochlast-Zeitfenster gemal Leitfaden BNetzA

Referenzzeitraum: September des Vor-Vorjahres bis August des Vorjahres

Auf Basis des Referenzzeitraums ergeben sich nach dem Beschluss BK4-13-739 der

Bundesnetzagentur zur Genehmigung individueller Netzentgeltvereinbarungen folgende
Hochlastzeitfenster:

Netz- / Umspannungsebene
MS MS/NS NS
von bis von bis von bis
Fridhling
Sommer
Herbst 09:45 -12:00
. 07:30 - 13:00 08:00 - 11:45
Winter
14:45 - 18:30 17:15-19:00
Winter 1. Januar bis 28./29. Februar
Frihling 1. Marz bis 31. Mai
Sommer 1. Juni bis 31. August
Herbst 1. September bis 30. November
Winter 1. Dezember bis 31. Dezember

Die Zeiten sind als Uhrzeiten zu verstehen, die einen Zeitraum angeben (kein
Lastgangzeitstempel).

Die Hochlastzeiten gelten nicht an Sonnabenden, an Sonntagen, an bundeseinheitlichen
Feiertagen (Neujahr, Karfreitag, Ostersonntag, Ostermontag, Maifeiertag, Himmelfahrt,
Pfingstsonntag, Pfingstmontag, Tag der deutschen Einheit, 1. Weihnachtsfeiertag, 2.
Weihnachtsfeiertag) sowie im Zeitraum vom 24. Dezember bis 31. Dezember.

Weiterhin gelten nicht als Hochlastzeiten die regionalen Feiertage Heilige Drei Koénige,
Reformationstag, Bul3- und Bettag sowie der Tag nach Christi Himmelfahrt als Briickentag.

Zur Inanspruchnahme des Sonderentgelts missen weiterfUhrende Bedingungen erfullt sein.
Die Vereinbarung eines individuellen Netzentgelts bedarf der Anzeige bei der
Bundesnetzagentur. Dabei sind die Vorgaben der BK4-13-739 der Bundesnetzagentur zu
beachten.
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Netzkunden mit atypischen Verbrauchsverhalten können nach §19 Abs. 2 Satz 1 der Stromnetzentgeltverordnung ein Sonderentgelt für die Netznutzung beantragen

Hochlast-Zeitfenster gemäß Leitfaden BNetzA

Referenzzeitraum: September des Vor-Vorjahres bis August des Vorjahres

Auf Basis des Referenzzeitraums ergeben sich nach dem Beschluss BK4-13-739 der Bundesnetzagentur zur Genehmigung individueller Netzentgeltvereinbarungen folgende Hochlastzeitfenster:
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Die Zeiten sind als Uhrzeiten zu verstehen, die einen Zeitraum angeben (kein Lastgangzeitstempel).

Die Hochlastzeiten gelten nicht an Sonnabenden, an Sonntagen, an bundeseinheitlichen Feiertagen (Neujahr, Karfreitag, Ostersonntag, Ostermontag, Maifeiertag, Himmelfahrt, Pfingstsonntag, Pfingstmontag, Tag der deutschen Einheit, 1. Weihnachtsfeiertag, 2. Weihnachtsfeiertag) sowie im Zeitraum vom 24. Dezember bis 31. Dezember.

Weiterhin gelten nicht als Hochlastzeiten die regionalen Feiertage Heilige Drei Könige, Reformationstag, Buß- und Bettag sowie der Tag nach Christi Himmelfahrt als Brückentag.

Zur Inanspruchnahme des Sonderentgelts müssen weiterführende Bedingungen erfüllt sein. Die Vereinbarung eines individuellen Netzentgelts bedarf der Anzeige bei der Bundesnetzagentur. Dabei sind die Vorgaben der BK4-13-739 der Bundesnetzagentur zu beachten.
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